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RS OGH 1972/9/25 IIIZR97/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1972

Norm

ABGB §1217

ABGB §1325 D2a

Rechtssatz

Zum Schadenersatzanspruch einer auf Dauer arbeitsunfähig gewordenen Ehefrau, deren Ehemann ihr ehevertraglich

im Hinblick auf ihre Mitarbeit in seinem beru8ichen Bereich eine hälftige, fortlaufende Beteiligung an seinen

beruflichen und gewerblichen Einkünften zugesagt hat.

Veröff: VersR 1963,54

Schlagworte

*D*
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